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Grundfragen kırchlicher Bıldungsverantwortun
Nıpkows Bıldungs-Buch, gelesen in Berlın und weiıter östlıch
iıne Besprechung VON arl rnst Nıpkow, Biıldung als Lebensbegleitung und Erneuerung.
Kirchliche Bildungsverantwortung in Gemeinde, Schule und Gesellschaft, Gütersloh 1990
(625 &.}

Die SCHNAUC Lektüre VON arl Ernst Nıpkows großem Biıldungs-Buc:
habe ich mıt einem der Handlungsfeld-Kapıtel begonnen, mıt dem
vorletzten: »Schule In einer pluralen Gesellschaft Kırchliche Schu-
len«. nla WaT eine Arbeitsgemeinschaft mıt Theologiestudenten 1m
Wiıntersemester 990/91 ZUTr rage »Welche Schule wollen WIr?«,
veranstaltet in Ost-Berlin unmıiıttelbar nach der Vereinigung der beiden
Hälften der und der beıden eıle Deutschlands »Evangelısche
Schulen als Freie Schulen« (5S0Off) »als Schulen<« (5SO9ff) »als
Schulen einer Welt-Anschauung adus dem Glauben« (524{ff) für
dıe Teilnehmer aus einer durchaus och nıicht pluralistischen Gesell-
schaft eıne schwer greifbare Tro. Und gerade die kiırchlichen
Schulen für Nıpkow Anfang eın wesentliıcher Anlaß« ZUuTr

Ausarbeıtung für dıe »übergreifende Theoriebildung« des doppelt
ausgeprägten Bıldungshandelns der Kırchey wırd aus dem
dentischen Referat nıcht sogle1ic verstanden worden se1InN. ber Nnı1e-
mand WAar ohne eigene Schulerfahrung, und (noch) Fremden das
Eigene NEU aufzufassen und als NEUu besprechbar begreıfen erwlies
sıch als eine gule Herausforderung. Auf das Problem des Z/ugangs
Nipkows Buch für die Leserscha in den Ööstlıchen Bundesländern wiırd
noch__einmal zurückzukommen se1n.
Der Überschrı ZUuTr Lektüre des (GJanzen edeute': eıne rasch zunehmen-
de Beanspruchung Urc dıe für dıe Struktur des 1er vorgeführten
Denkens und arstellens maßgeblıchen Gesichtspunkte (samt ihren
Durchblicken und Ebenen (samt ıhren Überschneidungen). Dıiıe Aus-
arbeıtung Von Perspektiven und Dımensionen, VO  —; Interferenzen,
l?iastasen‚ Konvergenzen und Balancen ist be1 Nıpkow natürlich keine
Überraschung. ber In diesem Werk, das ohl VO  —_ vornhereın auf
Großräumigkeit angelegt Wäl, g1bt 6S vie]l atZ, daß der Autor
seiner Ne1igung, gerade verfahren, mıt spürbarer Lust nachkom-
INeN kann. Integration Ist das Ziel 18) nıcht Vereinnahmung, cht
Vereinheıtlıchung, sondern Auseinandersetzung und Zusammenspiel

allse1ıts bejahbaren Regeln.
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Um Nıpkows Verfahren sehr vereinfachend und immer och ormal kennzeichnen: Er
arbeıtet nıt mmnehreren Triaden, dıe immer wıederkehren Gemeinde, Schule und Gesell-
schaft; Vormoderne, Moderne, Postmoderne: Luther, Comenius, Schleiermacher: irchn-
lıches, prı vates, Ööffentliches Christentum Was In der Erscheinung Jeweils vOTausSgeSgaNg£CH
ist, verschwındet doch N1IC ESs bleıibt in unterschiedlicher Bezüglıichkeit und Erheblıich-
keıt U auernden Bedenken und Berücksichtigen aufgegeben
In anderer Hınsıcht bevorzugt Nipkow die Figur des Dual, z.B beı Lebensbegleitung und
Erneuerung, Theologie und Pädagogık, Glaube und eben, weltliches und geistliches
Regiment Gottes, geteilte und ungeteilte kıirchliche Bıldungsverantwortung. Das jeweılıge
Verhältnis ist eın dialogisches der dialektisches, 1mM wissenschaftslogischen /usammen-
hang auch eın »konvergenztheoretisch-dialektisches« (323.472 u.Öö.) Gerade dıie etztere
etrachtungsweise 1st dus den ı1uheren Schriften Nipkows gul vertraut

Bezeichnen ist NUN, daß ZWwWeI viel verwendete Begriffspaare in diese
Dual-Liste nıcht hineingehören. Zunächst Bıldung und Erzıiehung (s
VOI em 201 und Bıldung ıst für den Autor weder NUrTr eın
Aspekt der weiıt fassenden Erziehungsaufgabe, noch ist S1e das
Produkt VO zielenden Erziehungsmaßnahmen 1mM ENSCICH SIinn. nbe-
chadet ıhres Welt- und Wiırklıchkeitsbezuges ist Bıldung als »Katego-
rıe des ubjekts« (563 u.Ö.) und se1ıner Freiheit eın grundsätzlıch »refle-
X1VES« Geschehen Jedenfalls kann 6ßS sıch erst als reflexives fre1i CI-

füllen, nämlıch als Selbstbildung eEINSC  16  1C. des dorthıin und aIiur
nötigen Wegegeleıts (35 u.Öö.) Die transıtıven Anteıle des Bıldungsvor-

sınd den reflexiven immer DZW nachzuordnen (vgl etwa 58)
»Erziehung ist eın gesellschaftlıch bequemer, Bıldung eın möglıcher-
welse gesellschaftlıch unbequemer Begriff« 29) uch für die Kırche
gılt: »Bıldung ist notwendıg und unbequem« 50) Die Überhöhung des
Erzıiehungs- auf Kosten des Bıldungsbegriffs WäaTl gerade in der Zeıt des
theologischen Aufbruchs nach dem Ersten e  1e2 kennzeichnend für
dıe evangelısche IC NSCHAIL Preul). SO rängen das
Erziehungsproblem se1in Mag dıe Bıldungsaufgabe hat den Primat.
Das bringt Nıpkow in besorgter Polemik immer NECUu ZU!r Geltung.
Das andere Begriffspaar: Religionspädagogık und Gemeıindepädagogık.
Hıer handelt Cr sıch eın Einschlußverhältnıis Denn Relıg1onspäd-
agogık ist mehr als dıe auf das Fach elıgıon bezogene Schulpädagogık.
Andererseıts muß Gemeinde iIm 16 auf iıhre pädagogischen ufgaben
auch als eın ZU soz1ı1alen Umfeld hın weıt geöffneter Raum egriffen
werden, und betrachtet streıft Gemeindepädagogık dıe einengenden
Definıtionen iıhrer selbst SCIN ab iıne der herausforderndsten Thesen in
Nıpkows Bıldungs-Buc hat dıe Gestalt e1ines Vorwurfs ufs
gesehen se1l dıe Religionspädagogık kırchenvergessen der
inzwıschen etablıerten Gemeıindepädagogık, denn »das Wort Geme1inde-
pädagogık esag noch nıcht, ob INan tatsäc  1C dıie rchen- und
Gemeindeaufbauproblematık ernsthaft berücksichtigt« #8) und der
Geme1jndeaufbau bıldungsvergessen er VoNnNn der 1im volks-
kırchliıchen Umfeld operıerenden Relıgionspädagogik noch Von der dem
Namen nach den (GGemeinden CNg verbundenen Gemeindepädagogık
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en dıe Experten für (Geme1indeaufbau bisher gelernt, WI1IEe unlöslıch
dıe Erneuerung VO T und (Gemeinde verquickt ist mıt der Auf-
gabe, den chrıistlıchen Glauben, der heute uUurc die Anfechtungen des
Denkens, Uurc Blockaden der relıg1ösen Entwicklung, c »pOoSst-
moderne« gnostisıierende Neuausprägungen verstellt 18t: persönlıch
erschlıiıeben mıt und zZugunsten VON erwachsenen w1ıe nachwachsenden
Zeıitgenossen. uch 1er also die uneingelöste Bıldungsaufgabe.
Uruc uUuNnseIeT ormalen Charakterisierung des Buches In unfter-
schiedlichen, mehrfach triadısch gebündelten Perspektiven und aufge-
faßt dualen Grundspannungen ist Bıldung der (man verzeıhe den
UuSdruc unikale, der 1in der der Fragestellungen und ufgaben-
felder doch einzige und einz1igartige Gegenstand der ntersuchung. Daß

im 1C auf dıe Verantwortung behandelt wird, dıe 1m Verbunden-
se1in mıt IC und also in iıhrem Lebensgrund wurzelt, bedeutet nıcht,

dıe Bıldungsaufgabe neuerlıch partıkularısiert wiırd. Sondern Bıl-
dung wırd der TC S 1in den 1C gerückt, daß diese iıhr als dem
pädagogıschen UNUM necessarıum AuSs eigener Begründung zustimmen
und zuarbeıten kann mıt dem rgebnıs, daß dıie IC sıch e1
auch selber dıent und zeıtgemäß Dıesem Verhältnıis VON
Kırche und Bıldung ist NUnN noch näher nachzugehen.

1{1

Was erarbeıtet hat, Nıpkow eine » Theorıe kırc  iıcher Bıl-
dungsverantwortung« 12 und passım). uch »evangelısche« ıldungs-
verantwortung trıfft dıe aC »Kırchlich« und »evangelısch« sollen
sıch »wechselseıtıg interpretieren und VOT Miıßverständnissen schützen«
17)
Kann NUunN ber Verantwortung Gegenstand einer Theorıie sein? NIC: heißen
T heorie der In kıirchlicher Verantwortung wurzelnden Praxıs zugunsiten VON ıldung? So
ist häufig gemeınt. Nıpkows Formel wäre dann iıne Abkürzung. Das wird etiwa dort
eutlich, 1m Blıck auf einen Yanz bestimmten Handlungsbereiıch, die evangelische
Erwachsenenbildung, VON eıner » Teiltheorie« spricht Es geht dann un ıne
eingrenzbare Teıilpraxıs, die in ıne GesamtpraxIis eingebettet 1st Nıpkow könnte für
seinen Sprachgebrauch allerdings uch auf dıie VON iıhm ıtierte Analyse des Begriffs
Verantwortung UrCc. rth verweisen, derzufolge Verantwortung »keine allgemeın
gehaltene Gesinnung«, sondern kKommuniıkatıv, sozıal und sachbezogen-konkret ist
och ich gestehe, daß ineıne Bedenken dıe Verbindung VON »Bildungsverantwor-
LUNg« und » Lheorj1e« NIC ausgeraäumt sınd Verständlicherweise ist N1pkow auf mmehr dus$s
als auf ine Sammlung VON theologisch-pädagogischen Praxistheorien (Kap 5-12) Es
geht un Einsichten, dıe ıne vielfältig herausgeforderte Gesamtverantwortung egründen,
Ären, ausrıchten (Kap 1-4) ber selbst WEeENN HNan den Handlungsaspekt VON Ver-
antwortung konzediert ıne » Theorj1e« müßte doch kKnapper und geschlossener se1InN.
Anders ıne »Untersuchung« aucC diesen Begriff gebraucht Nıpkow mehrfach): Sie
weiıter ausholen und ohl auch wiederholen. Nun, das INaY Begriffsklaubere1 se1n. Mır
leg folgendem:
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Nıpkow hat 967 vier Studien dem 117e »Grundfragen des elı-
veröffentlichtg1onsunterrichts« 90/5/82 folgten dreibändig dıe

»Grundfragen der Relıgionspädagogik« eın Werk, das weıt ber den
Relıgionsunterricht hınausgeht. Was mıt dem Buch vorliegt,
sınd wiederum Grundfragen 6S könnte in Anlehnung dıe rüheren
er »Grundfragen der kirchlichen Bıldungsverantwortung« heißen
e1 macht die Sequenz Religionsunterricht Religionspädagogik
kırchliche Bıldungsverantwortung eutlıc dıe be1l Nıpkow immer
schon intendierte Weıiıte theologisch-pädagogischer Problemhorizonte
nunmehr dazu geführt hat, das gesuchte (Gesamt nıcht VonNn einem Auf-
gabenfeld her, auch nıcht VO Selbstverständnis e1nes Faches her,
sondern VON eıner Inpflichtnahme, Von eiıner unabweisbaren und PCI-
önlıch bejahten Zuständigkeıt her bestimmen also VoNn der Ver-
antwortun her Um dringender dıe rage: Welcher ist diese
Verantwortung, damıt C® auch Verständigung und Zusammenarbeit
der tier Z/uständıigen kommen kann? Antwort: Hınsıchtlich des Was des

Verantwortenden geht 6S Bildung, des er der Verantwort-
ichke1i das Evangelium, des Wer der Verantwortlichen die
Kırche TC und Bıldung e1 Bestimmungsgrößen der fraglıchen
Verantwortung sınd 1mM espräc der etzten Jahrzehnte AQus Je unfter-
schıiedlichen Gründen problematısıert und zurückgestellt worden. Nıp-
KOW nımmt Ss1e e1 auf, bringt SiEe aufs NECUC In Kontakt zue1nander
und läßt 6S darauf ankommen. daß S1e. 1n einer Beziıehung fruchtbarer
pannung das jeweiıls Eıgene bewähren und S! füreinander wichtig
bleiben
Ich gehe diıeser Beziıehung Jetzt UTr VON eıner Seıte her nach. W arum
Kırche und Bıldung nıcht elıgıon und ıldung? iıne Hemmung des
Autors gegenüber der Kategorie elıgıon besteht durchaus nıcht on
dıe breıite Berücksichtigung des Ansatzes »beiım neuzeıtlıchen Christen-
<< (Kap neben dem »Kırchlich-gemeindlichen« (Kap und dem
» Ansatz be1 gesellschaftlıchen Herausforderungen« (Kap 4) bietet
ewähr für den konstruktiven Umgang mıt dem Relıgionsbegriff.
Schleiermacher, AdUuUsSs vielen seiner Schriften Zitieit. ist des euge Wenn
der Autor trotzdem dıe Kırchlichkeit der Bıldungsverantwortun her-
ausstellt, sehe ich dafür ZWEeIl Hauptmotive:

Bıldung, se1ıt der ufklärung e1in Geschehen, be1l dem das Subjekt
6S inmitten und mıiıt VON eal- und Sozlalbeziehungen zuletzt
immer mıiıt sıch selbst un bekommt und eınen Zuwachs LIUSC
wahrzunehmender Freiheit erfährt, befördert nıcht die gesellschaftlıche
Verfügbarkeit der Menschen, sondern bindet deren VON den aßgebli-
chen erstrebtes Funktionieren in immer komplizierteren ökonomisch-
polıtıschen Strukturen Selbstbestimmung und Eıinsıicht. Die Ver-
antwortlichen für das chul- und Ausbiıldungswesen (einschlıeßlic
se1iner Jheoretiker und Polıtiker) sınd versucht, dem ruck oder 50g
der kollektiven Übergrößen nachzugehen, daß dıe Wiıe-Fragen für
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wichtiger angesehen werden als dıe W ozu-Fragen, dıe Verwaltung des
Gesellschaftspotentials für maßgeblicher als dessen Durchleuchtung.
Nipkow beginnt se1in Buch nıt einem kritischen Referat des Bonner Kolloqui1ums »Allge-
meınbildung 1M Computerzeitalter« (1986), U1l damıt auf pädagogische TIrends auf-
merksam mnachen, die »autonOomer kritischer Bildung« 30) entgegenwirken, sofern s1e
nämlıch auf »Akzeptanz« Oorlentieren 29) und die durch Erziehung erreichhbaren »Sekun-
Äärtugenden« favorisieren, dıe den Inodernen Leistungsanforderungen entsprechen 30)
Ganz nlıch Nıpkow einst seinen Synodalvortrag Von 1971 (»Die Kirche VOLC den
Antagonısmen der Bıldungsplanung«) egonnen: mnıt einer Analyse VON problematıischen
TeN! In den damals Dokumenten ZUT Reform des Bıldungswesens in der
Bundesrepublık. (Ift sınd S5Synoden und ökumenische Konferenzen die Von iıhm
unmittelbar angesprochene Repräsentanz VON Kırche SCWESCNH. In den Grundfragen Von
1990 nımmt die Kırche ttelbar in Anspruch. aber oder em die
kirchliche Bildungsverantwortung thematisıert, echnet mıt Kırche (nıcht NUT, aber
auch als einem dringend benötigten gegenwirkenden oder unterstützenden Faktor in der
Bildungspolitik.

»Kırchlich« meınt also (nıcht NUT, a  er auch denjenigen gemeınsamen
Nenner der Verantwortlichkeit, VOoON dem verabredetes Handeln un-
sten der in Bıldungsprozesse einbezogenen Menschen erwarten ist
Als sozılales, auch bıldungspolitisches Handlungssubjekt ist
»Kırche«, WIe weit der Begrıff auch gefaßt Se1, konkreter als »Reli-
910N<«. »Der Staat braucht innerhalb des gesellschaftlıchen Kräftespiels
in den Kırchen einen unabhängı1g urteilenden Partner, der imstande ist,
für MensC  1 Bıldung 1mM vollen und freiheitliıchen Sinne des Wortes
einzutreten« 38)

Relıgionspädagogisches Handeln äßt siıch identifizıeren, auch ohne
daß INan ragt, WIe das Gesamtgebiet Urc schon etablierte kırchliche
Arbeıt gegliedert ist ber WENN sıch eiıne Zusammenschau des
Verschiıiedenen in der olge der Altersetappen, in entsprechenden In-
stıtutionen, in den Freiräumen dazwıschen und 1Im Umkreis Von VCI-
breiteten Rıten handelt, ware 6S wen1g sınnvoll, der vorhandenen
Struktur vorüberzugehen. 1 atsäc  1C 1er eiıne immer NEU
Ösende Integrationsaufgabe. S1e wırd, WENnN INan Von der IC her
en besonders dringlıch. ugleıc äßt S1e sıch VoNn diesem Aus-
gangspunkt her auch sinnvoll bearbeiten, ohne daß die Reliıgi0nspäd-
agogık adurch auf einen kırc  ichen Status qUO der Arbeit mıt Kın-
dern und Famılıen, mıiıt Jugendlichen und Erwachsenen festgelegt ware
Denn dıe 1er entscheidende 1eg nıcht iIm bloßen Vorhandensein
VON Arbeıtsfeldern und —formen, sondern in der Vorgabe des rch-
lıchen uftrags: das kvangelıum in der Generationenkette weiıter-
zugeben, daß D verstanden und AUS eigener 1ASICcC in Glaubenspraxis
und Lebensgestaltung ejah werden ann

Nipkow betont Bıldungsverantwortung, die mnit anderen gesellschaftlichen Gruppen und
Einrichtungen »geteilt« wird, kann diıe Kirche NUur ann sachgemäß wahrnehmen, WEeNN
sıe ausgeht VOon der »ungeteıllten« Verantwortung für die Welitergabe des Evangelıums
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und dıe daraus erwachsenden Aufgaben In ihrem eigensten Bereich Die Erschließung der
Glaubensbotschaft, lem für die nächste Generation«, ist dıe »Miıtte« uch für alle
Mitwirkung der Kırche den allgemeınen pädagogischen ufgaben, dıe sıch In der
»Sorge In das Leben« tellen » Der ezug auf Glaube und Bıldung ist der innere Kreıis
für das Verhältnis VO  3 en und Bildung« Z

Daraus olg Die Religionspädagogık ist eine mıt zahlreichen anderen
1szıplınen kooperierende theologische Dıiıszıplın allerdings relatıv
eigenständıg 444f) und, W1e dıe Relıgionslehrer, in einem Verhältnis
ZUT B arbeıtend, das VO Feige eın verbundenes Gegenüber
genannt wırd Wenn s1e sıch auf die TC. und die Aufgabe der
Integration iıhrer pädagogischen Arbeitsfelder bezıeht, ist Kırche nıcht
NUT als mehr oder wen1ger effizıiente relıg1öse Großorganisatıon 1im
1C sondern auch als Sozlalgestalt eiInes iıhrer jeweıligen Erscheinung
überlegen bleibenden uftrags, der 1Im theologıischen Diıiskurs kırchen-
THISC zugespitzt wIird. rst S kann dıe integratiıve Behandlung der
kırchliıch-pädagogischen Aufgabenfelder mehr sein als die planerısche
Dienstleistung für einen Relıgi1onsverband 1im Interesse wıirksamer
Selbstdarstellung und influßnahme
Nıpkows Behandlung der Grundfragen kırc  1CHeTr Bıldungsverantwor-
tung eıistet für dıe » Teiltheorien« VON der christliclgen Familienerzl1e-
hung bIis ZUr evangelıschen Erwachsenenbildung Ahnlıches WIe die
Praktische eologıe insgesamt für hre Subdiszıplinen ıturgık, Hom!1i-
el Katechetik USW Dort WIe hıer geht 6S IC als Subjekt
einer Verantwortung, dıe, »evangelısch« wahrgenommen, Kirchenhörig-
eıt gerade ausscANlıe Andererseıts nötigt Nıpkows Fassung der
Aufgabe dıe Relıgıionspädagogen auch dazu, sıch dıe Gegenstände
der anderen praktisch-theologischen Subdiszıplinen kümmern:
Gemeindeaufbau Dıakonie (126{ff) Gottesdienst (129i1) Predigt
und Seelsorge

111

Erst Jjetzt e1in kurzer Überblick Vıer Kapıtel dıenen der Grundlegung:
Kap dem pädagog1sc w1e theologisc diskutierten Bıldungsbegriff;
Kap und der dem geistliıchen egıment (Gjottes entsprechenden
gleichsam innerkirchlichen Bıldungsaufgabe, dıie der zx lau-
ben gılt und eınmal VO kırchlich-gemeindlichen Ansatz her, einmal
VOIN Ansatz beım neuzeıtlıchen Christentum her beleuchtet wird: Kap

der 1mM weltlichen Regıment Gottes beschlossenen Bıldungsaufgabe,
dıe auTt gesellschaftlıche Herausforderungen der egenwa bezogen ist
und VoNn Luther und Comenius her legıtımıert wIird. Vormoderne, MoO-
derne und Postmoderne (z.B VO  — der New-Age-Bewegung angeze1gt),
daneben und In Beziehung darauf dıe dre1 AaUus Rösslers »Grundriß
der Pra  i1schen Theologie« übernommenen Chrıstentumsgestalten,
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werden den einzelnen apıteln zugeordnet, ohne sıch darın abarbeıten
lassen. Die sıch wellenförmig erweıternden Kreise überschne1-

den sıch. Das wırd besonders spannend 1mM Kap 4, dıe lutherische
Tradıitionslinie mıt der reformierten, 1in der N1pkow Comenıius eNe1-

sıeht, zusammengeführt WITd: Die evangelısche Bıldungsver-
antwortun erı nıcht mehr UTr das »Unerläßlich-Lebensnotwendi-
DC«, sondern verpflichtet auf das »Zukunftsdringlich-Lebensnotwen-
dige« Die Türangelthese beiım Übergang VO ersten Hauptteil
ZU zweıten lautet: »Bildung erfehlt iıhren Sınn, WECNN s1e nıcht dem
en dıent S1ıe erfüllt ıhren SInn, WENN S1e dazu beiträgt, das en
1mM SaNZCH und das en der einzelnen Menschen
begleiten«
cht Kapıtel entfalten und konkretisieren diese Lebensbegleitung. S1e folgen dem
biographischen Rıchtungssinn, sınd aber 1 verbleibenden Spielraum angeordnet, daß
amı Ausrufezeichen geseLzL werden: Die Jugendarbeit wıird VOT Konfirmanden- und
Religionsunterricht behandelt, dıe kirchliche Schule TS{ danach Familienerziehung und
Erwachsenenbildung sınd der Rıng, der das Ganze, dem uch Kındergarten und
Kindergottesdienst gehören, umschließt es Arbeıtsfe wıird sozilologisch und psycho-
logisch, pädagogIisc und theologisch ausgeleuchtet und 1Ns Verhältnis gesetzt den
beiden Grundanliıegen kirchlicher Bıldungsverantwortung: einem verstehenden
und selbständıgen Glauben, Hılfe einem menschlich erfüllten en in der W ahrnahme
gemeinsam anzugehender ufgaben.
aDel wird dıe zweiıte Urc den theologischen orrang der ersten N1IC. relatıviert
Im amılıen- Wwıe 1M Kıindergartenkapıte. kommt sehr schön heraus, WwWIe dıie der Allge-
meıinheı zugewendete orge U1 das Humanum zurückwirkt auf die Bedingungen für dıie
Entwicklung und das W achstum des aubDbens 1m kirchlich-religı1ösen Binnenraum. »Jede
besondere relıg1öse Erziehungs- und Bildungshilfe istGrundfragen kirchlicher Bildungsverantwortung  207  werden den einzelnen Kapiteln zugeordnet, ohne sich darin abarbeiten  zu lassen. Die sich wellenförmig erweiternden Kreise (255) überschnei-  den sich. Das wird besonders spannend im Kap. 4, wo die lutherische  Traditionslinie mit der reformierten, in der Nipkow Comenius behei-  matet sieht, zusammengeführt wird: Die evangelische Bildungsver-  antwortung betrifft nicht mehr nur das »Unerläßlich-Lebensnotwendi-  ge«, sondern verpflichtet auf das »Zukunftsdringlich-Lebensnotwen-  dige« (253). Die Türangelthese beim Übergang vom ersten Hauptteil  zum zweiten lautet: »Bildung verfehlt ihren Sinn, wenn sie nicht dem  Leben dient. Sie erfüllt ihren Sinn, wenn sie dazu beiträgt, das Leben  im ganzen zu erneuern und das Leben der einzelnen Menschen zu  begleiten« (257).  Acht Kapitel entfalten und konkretisieren diese Lebensbegleitung. Sie folgen dem  biographischen Richtungssinn, sind aber im verbleibenden Spielraum so angeordnet, daß  damit Ausrufezeichen gesetzt werden: Die Jugendarbeit wird vor Konfirmanden- und  Religionsunterricht behandelt, die kirchliche Schule erst danach. Familienerziehung und  Erwachsenenbildung sind der Ring, der das Ganze, zu dem auch Kindergarten und  Kindergottesdienst gehören, umschließt. Jedes Arbeitsfeld wird soziologisch und psycho-  logisch, pädagogisch und theologisch ausgeleuchtet und ins Verhältnis gesetzt zu den  beiden Grundanliegen kirchlicher Bildungsverantwortung: Hilfe zu einem verstehenden  und selbständigen Glauben, Hilfe zu einem menschlich erfüllten Leben in der Wahrnahme  gemeinsam anzugehender Aufgaben.  Dabei wird die zweite Hilfe durch den theologischen Vorrang der ersten nicht relativiert.  Im Familien- wie im Kindergartenkapitel kommt sehr schön heraus, wie die der Allge-  meinheit zugewendete Sorge um das Humanum zurückwirkt auf die Bedingungen für die  Entwicklung und das Wachstum des Glaubens im kirchlich-religiösen Binnenraum. »Jede  besondere religiöse Erziehungs- und Bildungshilfe ist ... in eine allgemeinere pädagogi-  sche Hilfe einzubetten, die dem leiblichen, seelischen und geistigen Wohl des: Kindes  insgesamt dient und die schon in den sozial- und allgemeinpädagogischen Aufgaben den  Aspekt der spirituellen Sensibilisierung einschließt« (305).  Einige Grundanliegen des Autors tauchen immer wieder auf. Aber an  einer Stelle ist jedes besonders verortet und mit einiger Ausführlichkeit  dargestellt. Ich nenne solche Schwerpunkte in der Folge der Kapitel:  das pädagogische Defizit der Gemeindeaufbaukonzeptionen (Kap. 2),  die Deutung der Krise des Glaubens durch Aufklärung im Kontakt mit  der Oserschen Stufentheorie (Kap. 3), das Problem von Allgemeinbil-  dung und beruflicher Jugendbildung (Kap. 4), die christliche Erziehung  insgesamt (Kap. 5), Grundzüge einer Kirche von morgen (Kap. 7), der  Unterricht im christlichen Glauben (Kap. 9), Glaubenserfahrung und  Glaubensentwicklung (Kap. 12). Und über das ganze Buch verstreut,  im Jugendarbeitskapitel 8 aber besonders begründet, der neuerliche  Appell, die von R. Schuster mitgeteilten Befragungsergebnisse bei  württembergischen Berufsschülern als Signal dafür ernst zu nehmen,  daß die kognitive Hilfe in der Gottesfrage unaufschiebbar dringlich ist!In ıne allgemeinere pädagogı-
sche Hılfe einzuDbetten, dıe em leiblıchen, seelıschen und geistigen Wohl des Kındes
insgesamt 1eN und die schon in den sozlal- und allgemeinpädagogischen ufgaben den
Aspekt der spirıtuellen Sensibilısıerung einschlıeßt«

Eıinige Grundanlıegen des Autors tauchen immer wieder auf. ber
einer Stelle ist jedes besonders und mıiıt ein1ıger Ausführlichkeıit
dargestellt. Ich solche Schwerpunkte in der olge der Kapıtel:
das pädagogische Defizıt der Gemeıindeaufbaukonzeptionen (Kap 2)
dıie Deutung der Krise des auDens UrCcC ufklärung 1im Kontakt mıt
der Oserschen Stufentheorie (Kap das Problem VonNn Allgemeınbil-
dung und eruflıcher Jugendbildung (Kap 4) dıe CNrıstilıche Erziehung
insgesamt (Kap rundzüge eıner Kırche VO  — INOTSCH (Kap f} der
Unterricht 1ImM christlıchen Glauben (Kap Glaubenserfahrung und
Glaubensentwicklung (Kap 12) Und über das Buch verstreut,
1Im Jugendarbeıitskapitel aber besonders egründet, der neuerliche
Appell, dıe VON Schuster miıtgeteilten Befragungsergebnisse be1
württembergıischen Berufsschülern als Sıgnal alur ernst nehmen,
daß dıe kognitive in der Gottesfrage unaufschıiebbar dringlıch ist!
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Was in den Grundlegungs- und Arbeitsfeldkapıteln Urc einen einzel-
NCN Autor dargestellt 1st, pflegen WIT N  r ın ompendien und and-
büchern, als ammlung Von Beıträgen mehrerer Autoren lesen. Ent-
geht uns also die uUurc eıne Autorengemeinschaft gewährleistete 1e1-
seitigkeıt” Gerade nıcht! Nıipkows immense Literaturverarbeitung und
se1ine prismatıschen Kompositionen, dıe gegenwartsdiagnostischen Klä-

und geistesgeschichtlichen Rekurse verleihen seinen Thesen VON

Kapıtel Kapıtel en nregungswert. Natürlıch tellen sıch 1im
einzelnen auch Vorbehalte eın SO meıne ich eiwa, daß der Verfasser
mıt dem Thurneysen-Aufsatz VON 9025 ZU Konfirmandenunterricht
nıcht eben sorgfältig umgeht 5-4 och wichtiger ist MIr eine
rage ZU Horizont des (Gjanzen. S1e drängt sıch MIr als einem Leser
auf, der seinen Standort in Berlın und weiıter Ööstlıch hat
» Der Plan dıesem Buch entstand 1mM Spätherbst 1986« 11) Auf
dem ar War 6S 99) SO ist 65 während der Schlußgeschichte des
anderen deutschen Nachkriegsstaates entstanden. Miıt diesem Ende
konnte INan TeE1111C fast bIis ZU etzten Augenblick nıcht rechnen. Um

mehr verwundert CS, der Protestantismus in der DDR, seine
besondere Geschichte und egenwa miıtsamt ıhren uUurc Staatsıdeo-
ogie und Gesellschaftspolitik gesteuerten Bedingungen völlıg außer
eiracCc 1e DIie marxıistisch-leninistische Modernismusvarlante,
gleichsam eın ollwer dıe Postmoderne, wurde N1IC in den
1C DiIie Abweıchungen der kiırchlichen PraxIıs VO
einstmals gemeınsamen Weg kamen nıcht 1Ns espräch. Die mıt der
anderen bildungspolitischen und relıg1ıonspädagogischen Sıtuation
befaßten Autoren wurden nıcht geNanNnt. Die ungeduldigen Erwartungen
jJunger Leute gegenüber eiıner D auf der Gratwanderung zwıschen
Anpassung und Verweigerung in eine Zukunft, der das bısherige Kır-
he-Seın nıcht gewachsen ist, wurden nıcht registriert.
Ich weıß, daß als wichtigtuerisc angesehen werden kann, WENN ich auf 1ese ucke
aufmerksam mache. Ich eiß ber ebenfalls, daß Nipkow UrcC. Besuche, Vorträge und
Vorlesungen (vgl 576), In einem ITuheren uch auch UTC| Literaturverarbeitung (vgl.
Grundfragen der Relıgionspädagogık, and %. der Entwicklung in der DDR
intens1iv teilgenommen hat SO muß 1i1an Iso annehmen, daß seine Analysen und Thesen
jenen Vorgang staatlıc forcjerter Verweltlichung, ideologisch beschleunigter Wurzel-
abtötung, ımplicıte mıtberücksichtigen. Und daraus wäre folgern, daß das bundes-
republıkanısche Staat-Kırche-Kooperationsmodell uch auf die mnit em Jahre 1990
wiederum grundlegend veränderte OÖOstlıche Situation übertragbar bleibt

SOo TeIiIeN Nıpkows Erörterungen ber dıe oppelte pädagogısche
Verantwortung der T sınd ich bın skeptisch, ob jene Übertra-
Sung auf dıie östlıchen Bundesländer gelingt Wenn s1e aber nıcht
gelıngt, das Rückwirkungen auf das Selbstverständnıiıs der elı-



Grundfragen kırchlicher Bildungsverantwortung 209

g10Nspädagog1 en Im Osten fehlt 6S bısher Plausıbilıität für
4, q  WIC  i1ge westliche res-mixta-Bereiche, auch für die pädagogischen

SO wünschte ich Nıpkows Buch seinen vielen Stärken eine
weıtere hinzu: daß 6S och mehr störende Sachver aufnımmt und
ungünstige Entwiıcklungen vorausbedenkt.

Das sind für dıe Ööstlıchen Bundes  er beim Religionsunterricht VOL lem Wel VeEI-

suchungsträchtige Mißverhältnisse das Miıßverhältnis zwıischen sehr geringer rch-
liıcher Mitgliederzahl und sehr beträchtlıchem brufbaren staatlıchen Finanzzufluß; das
Mißverhältnis zwıischen der dringenden Aufgabe, der relig1ösen rage 1m assen-
verband Raum geben, und der i1gung, ıIn weltanschauliche und ann noch ın
konfessionelle Teilgruppen DZW. Teilgrüppchen auseinanderzugehen.

Wiıe kommt INan mıt einem Ansatz be1 unterschiedlichem volks-
kırchlichen und relıg1ıonspädagogischen Besıtzstand zurecht? Wıe ann
Jahrzehntelange gegensinn1ıge Erfahrung aus ungleichzeitig verlaufener
Entwicklung 1n ein gleichzeıltiges Problem- und Aufgabenbewußtsein
einmünden? Und werden alle gemeinsam zustimmen können, WENnNn

Nıpkow feststellt Der Staat als »Iräger des RelıgionsunterrichtsGrundfragen kirchlicher Bildungsverantwortung  209  gionspädagogik haben. Im Osten fehlt es bisher an Plausibilität für  wichtige westliche res-mixta-Bereiche, auch für die pädagogischen  (433). So wünschte ich Nipkows Buch zu seinen vielen Stärken eine  weitere hinzu: daß es noch mehr störende Sachverhalte aufnimmt und  ungünstige Entwicklungen vorausbedenkt.  Das sind für die östlichen Bundesländer beim Religionsunterricht vor allem zwei ver-  suchungsträchtige Mißverhältnisse: 1. das Mißverhältnis zwischen sehr geringer kirch-  licher Mitgliederzahl und sehr beträchtlichem abrufbaren staatlichen Finanzzufluß; 2. das  Mißverhältnis zwischen der dringenden Aufgabe, der religiösen Frage im ganzen Klassen-  verband Raum zu geben, und der Nötigung, zuerst in weltanschauliche und dann noch in  konfessionelle Teilgruppen bzw. Teilgrüppchen auseinanderzugehen.  Wie kommt man mit einem Ansatz bei so unterschiedlichem volks-  kirchlichen und religionspädagogischen Besitzstand zurecht? Wie kann  jahrzehntelange gegensinnige Erfahrung aus ungleichzeitig verlaufener  Entwicklung in ein gleichzeitiges Problem- und Aufgabenbewußtsein  einmünden? Und werden alle gemeinsam zustimmen können, wenn  Nipkow feststellt: Der Staat als »Träger des Religionsunterrichts ... darf  ein lebendiges Interesse an ihm haben. Bis heute gesteht reformatorische  Theologie dem Staat sein weltliches Interesse aus theologischen Grün-  den zu« (ebd.)? Unerfüllbare Wünsche darf man nur an ein gutes, ein  sehr gutes Buch richten — um alsdann selber an die Arbeit zu gehen.!  V  Was nun die theologisch begründete Zweidimensionalität des kirch-  lichen pädagogischen Handelns angeht, so stimme ich diesem Denk-  ansatz — auch im Blick auf die östliche Situation bis 1990 und danach  — voll zu. Ich weiß keinen hilfreicheren. Aber beim kritischen Rück-  blick auf eigene Bemühungen fällt mir eine Differenz auf, die für die  unterschiedliche Situation auf beiden Seiten der früheren Grenze be-  zeichnend sein könnte.  »Die Bildungsverantwortung der Kirche ist nach zwei Richtungen hin  zu entfalten: als mit anderen geteilte pädagogische Mitverantwortung  im öffentlichen Bildungssystem und als ungeteilte Verantwortung bei  der Erschließung der Glaubensüberlieferung im Generationenzusam-  menhang« (59, Hervorhebungen von mir). Die geteilte Verantwortung  ist also die Mitverantwortung. Sie setzt voraus, daß Partner da sind, die  am Teilgeben und Teilnehmen auch Interesse haben, es jedenfalls nicht  für unmöglich erklären (zu »geteilt« s. auch 195.391). Die ungeteilte  Verantwortung wäre mithin eine Alleinverantwortung. Sie muß, so  1 Hilfreich dazu inzwischen wiederum K.E. Nipkow, Zur Bildungsverantwortung der  Kirche im staatlichen und kirchlichen Einigungsprozeß, PThI 12 (1992) 179-194.darf
eın lebendiges Interesse ıhm en Bıs heute gesteht reformatorische
eologıe dem Staat se1in weltliches Interesse AUuUsSs theologischen Grün-
den ZU« (ebd.)? Unerfü  are Wünsche darf INan NUTr eın u  9 eın
sehr Buch richten Isdann selber dıe Arbeit gehen.‘

Was DUn die theologisch begründete we1ldımensıonalıtät des iırch-
lıchen pädagogischen andelns angeht, stimme iıch diesem enk-
ansatz auch 1m 1C auf dıe Ööstlıche Sıtuation bis 990 und danach

voll Ich weıiß keinen hılfreicheren ber e1im krıtischen ück-
1C auf eigene emühungen MIr eiıne Dıfferenz auf, dıe für die
unterschıiedliche Sıtuation auf beıden Seıiten der rüheren Girenze be-
zeichnend se1in könnte.
»DIe Bıldungsverantwortung der IC ist nach Zzwel Rıchtungen hın

entfalten: als mıt anderen geteilte pädagogısche Miıtverantwortung
1im öffentlıchen Bıldungssystem und als ungeteilte Verantwortung be1
der Erschlıeßung der Glaubensüberlieferung im Generationenzusam-
menhang« (59, Hervorhebungen Von m1r). Die geteilte Verantwortun
ist also dıe Mitverantwortung. S1e VOTaUs, daß Partner da Sind, dıe

Teilgeben und Tellnehmen auch Interesse aben, 6S jedenfalls nıcht
für unmöglıch erklären (zu »geteilt« auch 95,:391) Die ungeteilte
Verantwortung ware mıiıthın eine Alleinverantwortung. Sıe muß,

Hılfreich azu inzwıischen wıederum Nıpkow, Zur Bıldungsverantwortung der
Kirche 1Im staatlıchen und kırchlichen Einıgungsprozeß, PThI (1992) 179-194
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folgere ich, NOLTIalls auch ohne anderweitige Zustimmung aufkommen
für W as gleichwohl für alle da ist und en zugute kommen soll

Diese beiden Seiten gehören NUunNn in dem einen Proprium der TE
des Wortes Sıe dürfen sıch nıcht gegeneinander
verselbständıgen. »Die Bıldungsverantwortun der Kırche ist 1mM Sınne
der Reformatıiıon eıne unteilbare Verantwortung in beiden Regımenten
Gottes, 1m geistlichen und 1MmM weltlıchen« (25' Hervorhebung VOoON mMIr;
vgl auch 73) »Unteilbar« 1m Sinne umgreifender und zugleic 1N-
nerster Einheit ist WIE dıe » Wahrhe1 des aubens« auch dıe »Idee der
Bıldung« Nıpkow 1st besonders nachdrücklich bemüht, das
Unterscheidende (»geteilt«, »ungete1ilt«) auch zusammenzuhalten.
Ich selbst habe 197 I2 in Aufsätzen über dıe Unterweisung, Jugend-
arbeıit und Erwachsenenbildung dern dıe im Evangelıum gegebe-

oppelte pädagogische Verantwortung mıt anderen Begriffen
fassen versucht: Diese Verantwortung ist ZU einen ursprunghaft
(orıgınÄär, unvertretbar) und entspricht dem Katechumenat der Kırche
S1ıe zeigt sıch ZU anderen In einem einspringenden (subsidiären,
stellvertretenden) Handeln und entspricht darın dem Dıakonat der
Kırche Stellvertretender pädagogischer Dienst Sr Die 176 ist
nıcht in jeder konkreten pädagogıschen Zuständigkeıit, die S16 eıiınmal
innehatte, unvertretbar. S1e kann in eiıne Lage kommen, 6S sınnvoll
ist, davon auch wıeder zurückzutreten oder s$1e dazu genötigt
wWwIrd.

Dahiınter ste| N1IC NUT dıe kirchengeschichtliche Erfahrung der Verselbständigung VON

Arbeitszweigen kırchliıch-pädagogischer Pıonijertätigkeii, sondern natürlich uch dıe
schmerzhafte Gegenwartserfahrung: Der mächtige staatlıche Partner ist NIC. inehr bereit,
dıe Verantwortung teilen FEr schafft dıe organısıierte Mitverantwortung ab und erklärt
siıch für alleın zuständıg: 1m gesamten Schulwesen, in der verbandsmäßig organısierten
Jugendarbeıit, 1M Kınderkrippen- und Schulhortbereich, in der allgemeinpädagogischen
Publizistik und in der Einflußnahme auf dıe Bıldungsgesetzgebung.

Hıer 18 UT Rückzug übrıg be]1 fortgesetztem Appell dıe acht-
aDer, ihr weltliches Amt NUunN auch WITKIIC WE  1 (statt pseudo-
rel1g1Öös) und zZUugunsiten des Menschlıchen (statt des erwünschten Men-
schentyps) wahrzunehmen. Wenn 1U dıe Bereitschaft ZU einsprin-
genden Handeln 1ns bısher brachlıegenden Verantwortungsbere1-
chen wachblıeb in der offenen, soz1aldıakonısch fundıerten Jugend-
arbeıt, in Elternseminaren, In der Friedens- und Umwelterziehung! Und
natürlıch der e7 em festzuhalten, Was unvertretbar NUT in
kırchlicher Verantwortung lıegen kann: dıe In Lebenszusammenhänge
einzubettende Unterweıisung VON der aulie her und z7AMN auie hın, dıe

DAET Verständigung über das Evangelıum In en Altersetappen
und kiırchlichen Arbeıtsfeldern
DIie Stärke VON Nıpkows Fassung des TODIeEemMS 1eg in dem immer NEU
ZUT Geltung gebrachten »unte1ılbar«. DIe re VON den beıden Reg1-
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menten Gottes äßt auch 1ImM Pädagogischen keine Verselbständigung
eines Bereichs auf Kosten des anderen 1ne geWIlSse chwaäache sehe
ich dagegen in der Harmonie- Voraussetzung des »geteıilt«. Wiıe, WENN
die Kooperatıon einseltig gekündigt oder unerträglıch mıßbraucht wird?
der WEeNnN keine ausreichende Deckung mehr g1bt für eın er
eingeräumtes kıiırchliches Miıtspracherecht”
Der Orzug der in den damalıgen Beıträgen VoN MIr gebrauchten
egriffe Mag darın lıegen, daß S1e mehr mıt Konflıkt als mıiıt Konver-
SCHZ rechnen. »Unvertretbar« ist entschiedener als »ungeteilt«. Und
auch »einspringend«, »stellvertretend« rechnet mıt größerer diakoni-
scher Energıie und Mobilıität als »geteilt«. Die chwaäache me1ıines Ver-
suchs 1eg In einer Mißverständlıichkeit, die be1l em Konfliktbe-
wußtseın einen bestimmten Konformıismus begünstigen könnte. Ist das
pädagogische Handeln 1m außerkıirchlichen Bereich: WENN die wıch-
tigsten Felder dort anders besetzt werden, vielleicht doch verzichtbar?
ommt 6r vielleicht doch NUT auf das ‚Eıgentlich«<-Kıirchliche an
Die Schwierigkeit, den unmıiıttelbar auf dıe Verkündiıgung bezogenen
pädagogischen Dienst als den »ursprunghaften« festzuhalten auCc. für
Niıpkow ist dıe Setzung 1im »Ursprung« entscheidend, 398), aber den
der Gesellschaft geschuldeten »einspringenNden« pädagogischen Dienst
damıt nıcht ZU zweıtrangıgen machen, 1eg auf der and Ich lese
jedenfalls heute mıt Erschrecken eine Formulı:erung, dıe ich damals 1im
Aufsatz ber »Erwachsenenbildung ın der Kırche« gewählt habe »In
einem Staat mıt sozlalıstischer Ordnung ist die TC anders als 1n
manchen anderen Ländern) eın Bıldungsträger mıt gesamtgesellschaft-
lıchem andat und sollte 6S auch nıcht se1ın wollen« OC und

Henkys Heg.] Brüderliche Kırche MeNSC  IC Welt TecC
chönherr, 1972, 96f) Warum der Nachsatz? Er rag für den damals
recht heiklen Versuch, eıne OIIeNLICHE Begründung kıiırchlicher FEr-
wachsenenbildung vorzulegen, nıchts weıter au  N Daß das Evangelısche,
also auch das Dıakonische, sıch nıcht VON der Abstützung UrCc for-
mierte gesellschaftlıche a abhängıg machen darf, 1äßt sıch auch
anders Iso eıine Vorsichtsmaßnahme gegenüber dem Zensor?
Der Verfasser sıeht sıch selbst in der des Mißverständnisses
hängen, das 61 vermıeden Ww1issen wollte
Eın Rezensent sollte nıcht VON sıch sprechen, sondern Von seinem
Autor ber 6S gehö ZUT Leistung eines Autors, daß Sr seine Rezen-
senten in Bedrängnis bringen kann. Wenn s1e. das erkennen lassen, muß
INan den Fortgang des Gesprächs nıcht bangen.
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Berlin


